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Erstes Kapitel 

Die Lebensversicherung 
als Gegenstand des Zugewinnausgleichs 

A. Einführung 

Das Bürgerliche Gesetzbuch bestimmt als gesetzlichen Güterstand, d. h. als 
Güterstand, der mangels anderer Vereinbarung durch die Eheschließung begrün-
det wird, die Zugewinngemeinschaft 1. Sie unterscheidet sich von der Güterge-
meinschaft insbesondere dadurch, daß kein gemeinsames Vermögen der Ehegat-
ten gebildet wird (§ 1363 Abs.2 Satz I BGB); von der Gütertrennung 
unterscheidet sie vor allem der Ausgleich des während ihrer Dauer erzielten 
Zugewinns bei ihrer Beendigung (§ 1363 Abs. 2 Satz 2 BGB). 

Sehr häufig werden während der Dauer einer Zugewinngemeinschaft Lebens-
versicherungen abgeschlossen oder aufrechterhalten 2, die den verschiedensten 
Zwecken dienen können: Als Versicherungen auf den Todesfall schützen sie die 
Hinterbliebenen vor den finanziellen Folgen bei Tod des Versicherten; häufig 
werden sie zugleich auch auf das Erleben eines bestimmten Alters abgeschlossen 3, 

um so Versorgungslücken, die durch das Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 
entstehen, zu schließen. Je nach der Form, in der die Leistungen des Versicherers 
im Erlebensfall erbracht werden, unterscheidet man dabei Kapitallebensversiche-
rungen 4 und Lebensversicherungen auf Rentenbasis 5. Daneben dienen Lebensver-

1 Dieser Güterstand wurde erst durch das Gleichberechtigungsgesetz vom 18.6.1957, 
BGBL I 1957, S. 609, mit Wirkung zum 1. 7.1958 eingeführt. Aber auch Altehen wurden 
in diesen Güterstand überführt, sofern keiner der Ehegatten den Güterstand der Gütertren-
nung wählte, vgl. i. e. Art. 8 Abs. 1 NT. 3 und NT. 4 des Gleichberechtigungsgesetzes. 

2 1987 gab es in der Bundesrepublik 67985000 Lebensversicherungen (einschI. Grup-
penlebensversicherungen) mit einer Gesamtversicherungssumme von über 1 295 Mrd. 
DM, vgl. Statistisches Jahrbuch, 1988, S. 326. Damit war die Zahl der Lebensversiche-
rungsverträge höher als die Bevölkerungszahl, die mit 61 170 000 angegeben wird, vgl. 
a. a. 0., S. 31. 

3 Diese Form der Lebensversicherung ist die gebräuchlichste, vgl. Goll / Gilbert, S. 1. 
Sie wird üblicherweise als gemischte Lebensversicherung oder als abgekürzte Lebensver-
sicherung bezeichnet, Goll / Gilbert, S. 2. Da diese Begiffe z. T. aber nur dann verwendet 
werden, wenn die Versicherungssumme auf den Erlebensfall und auf den Todesfall 
gleich hoch ist, steht an ihrer Stelle hier der Begriff Kombinationsversicherung. 

~ Dagegen bezieht sich der Begriff der kapitalbildenden Lebensversicherung nicht 
auf eine Leistungsform, sondern bezeichnet eine Versicherung, bei der der Eintritt des 
Versicherungsfalls gewiß ist, also insbesondere die unbefristete Todesfallversicherung 

2 Voit 
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sicherungen auch zur Kreditsicherung, da viele Darlehensgeber für die Laufzeit 
des Darlehens eine befristete Todesfallversicherung verlangen, die den noch nicht 
getilgten Teil des Darlehens abdeckt6• Lebt der Versicherungsnehmer oder der 
aus der Versicherung Begünstigte 7 im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, 
so stellt sich bei Beendigung dieses Güterstandes die Frage, ob und wie die 
Ansprüche aus dem Lebensversicherungsvertrag auszugleichen sind. 

B. Erforderlichkeit der Bewertung 
einer Kapitallebensversicherung im Zugewinnausgleich 

I. Systeme des Zugewinnausgleichs 

Für den Ausgleich des während der Dauer der Zugewinngemeinschaft erzielten 
Zugewinns sieht das BGB zwei unterschiedliche Systeme vor: 

a) Ausgleich nach § 1371 Abs. 1 BGB durch Pauschalierung 

Endet die Zugewinngemeinschaft durch Tod eines Ehegatten, so wird der 
Zugewinn grundsätzlich 8 durch Erhöhung der Erbquote des überlebenden Ehegat-
ten um ein Viertel der Erbschaft ausgeglichen (§ 1371 Abs. 1 BGB). Bei diesem 
pauschalen Ausgleich erhöht sich der Anteil des überlebenden Ehegatten am 
Nachlaß, ohne daß es darauf ankommt, ob ein Zugewinn erzielt wurde (§ 1371 
Abs. 1 BGB a. E.). Bewertungsprobleme stellen sich bei dieser Form des Zuge-
winnausgleichs nicht, da der überlebende Ehegatte kraft Gesetzes mit der seinem 

und die Kombinationsversicherung. Ein Unterfall der kapitalbildenden Lebensversiche-
rung ist die vermögensbildende Lebensversicherung im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 
§ 9 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes i. d. F. vom 19.1.1989, BGBI. I, S. 137. 
Sie ist eine kapitalbildende Kombinationsversicherung, die die Voraussetzungen einer 
steuerlichen Förderung erfüllt und deshalb gewisse Besonderheiten aufweist, auf die im 
Verlauf der weiteren Ausführungen noch eingegangen wird. 

5 Zur Sonderform der Zeitrentenversicherung siehe unten, 1. Kapitel B 11 b 1. 
6 So insbesondere die Bausparkassen, vgl. § 17 der Allgemeinen Bedingungen für 

Bausparverträge des BHW (Stand 1985) i. V. m. Teil B dieser Bedingungen. Die Koppe-
lung eines Konsumentenkredits an eine kapitalbildende Lebensversicherung, die zur 
Tilgung des Kredits bestimmt ist, kann sittenwidrig sein, wenn bestimmte effektive 
Zinssätze überschritten werden, vgl. dazu Schmelz/Klute, NJW 1988, S. 3113, und 
Reifner, ZIP 1988, S. 817. 

7 Zu den Besonderheiten bei Zession und Bezugsberechtigung vgl. 7. Kapitel. 
8 Ausnahme: Der überlebende Ehegatte ist weder Erbe noch Vermächtnisnehmer 

(§ 1371 Abs.2 BGB). Diese Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn er nicht Erbe wird, 
weil er die Erbschaft ausgeschlagen hat (vgl. 1371 Abs. 3 BGB). Wird der überlebende 
Ehegatte testamentarischer Erbe oder Vermächtnisnehmer, so findet ein Ausgleich des 
Zugewinns nicht statt. 
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Erbteil entsprechenden Quote am Nachlaß beteiligt wird. Erst bei der Auseinan-
dersetzung der Erbengemeinschaft können vergleichbare Probleme auftreten, die 
aber dann nicht mehr den Ausgleich des Zugewinns betreffen: 

- War der Erblasser selbst Versicherungsnehmer und zugleich Versicherter 
einer Todesfallversicherung und hat er keinen Bezugsberechtigten benannt, 
so ergeben sich keine Bewertungsprobleme, da dann der Anspruch auf die 
Versicherungssumme in den Nachlaß fällt. Er ist, falls die Erbengemeinschaft 
vor Auszahlung der Versicherungssumme auseinandergesetzt werden soll, 
als fällige Forderung auf eine Geldleistung mit dem Nennwert zu bewerten. 

- Hat der Erblasser einen Bezugsberechtigten benannt, so fällt diesem der 
Anspruch aus der Todesfallversicherung zu, ohne daß der Nachlaß berührt 
wird 9• Bewertungsprobleme stellen sich dann nur hinsichtlich des Pflichtteils-
ergänzungsanspruchs, wenn der Verstorbene die Bezugsberechtigung dem 
Dritten unentgeltlich zugewandt hat 10. 

- War der Erblasser seinerseits widerruflich Bezugsberechtigter aus einer Le-
bensversicherung auf das Leben eines anderen, so endet nach der h. L. die 
widerrufliche Bezugsberechtigung durch das Vorversterben des Bezeichne-
ten 11. Nur wenn der Erblasser unwiderruflich als Bezugsberechtigter benannt 
ist und die Auslegung der Bezugsberechtigung keinen abweichenden Willen 
ergibt, treten die Erben in die Bezugsberechtigung ein 12, so daß sich allein 
in diesem Fall entsprechende Bewertungsprobleme bei der Auseinanderset-
zung der Erbengemeinschaft stellen. Die in dieser Arbeit entwickelten Lö-
sungsansätze gelten dann entsprechend. 

b) Ausgleich nach §§ 1372 ff. BGB durch Berechnung des Zugewinns 

Endet der Güterstand der Zugewinngemeinschaft auf andere Weise als durch 
Tod eines der Ehegatten 13, so wird der Zugewinn nicht - wie bei der "erbrechtli-
chen" Regelung - pauschal ausgeglichen 14, sondern es kommt auf die Steigerung 
des Vermögens der Ehegatten während der Dauer der Zugewinngemeinschaft 

9 So die h. L. und Rechtsprechung. Näher dazu unten, 7. Kapitel B I. 
10 Dazu unten, 7. Kapitel B 11 b 4 a. E. 
11 Vgl. BGH (8.6.1967, 11 ZR 248/64) VersR 1967, S. 795; Prölss / Martin, § 168 

Anm. 1 c. 
12 V gl. Prölss / Martin, § 168 Anm. 1 d. 
13 Neben Scheidung kommen Aufhebung und Nichtigerklärung der Ehe, Wahl eines 

anderen Güterstandes und Klage auf vorzeitigen Zugewinnausgleich in Betracht. Bei 
Nichtigkeit der Ehe schließt § 26 Abs. 2 EheG unter bestimmten Voraussetzungen den 
Zugewinnausgleich aus (kritisch zu dieser Regelung Schwab, VII, Rz. 11). 

14 Diese Form des Zugewinnausgleichs findet auch bei Beendigung des Güterstandes 
durch Tod eines Ehegatten Anwendung, wenn der überlebende Ehegatte weder Erbe 
noch Vermächtnisnehmer wird bzw. die Erbschaft ausschlägt, § 1371 Abs. 2 und 3 BGB. 
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